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Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses

Nr. -----------------
Wahlen zur landw. verufsgenossenschaft.
Die Vertreter für die Genossenschaftsversammlungen der land- 

wirtschaftlichen Berufsgenoffenschast Freie Stadt Danzig und deren 
Ersatzmänner sind gemäß tz 16 Absatz 1 der Reichsversicherungs- 
ordnüng und Z 7 der Satzung auf H Jahre gewählt worden. Die erste 
Wahlperiode läuft mitbin am 31. Dezember 1926 ab. Die Neuwahl 
der Vertreter für die Genossenschaftsversammlung hat in folgender 
Weise zu erfolgen:

Für jede Gemeinde bezeichnet die Gemeindevertretung oder wo 
eine solche nicht besteht, der Gemeindevorstand, für jeden Gutsbe- 
zirk der Guisvorsteher, aus der Mitte der der Gemeinde oder dem 
Gutsbezirk angehörenden Unternehmer land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe oder ihrer gesetzlichen Vertreter oder bevollmächtigten Be
triebsleiter tiiieir Wahlmann. Innerhalb jeder Sektion wählen 
dann di? auf Einladung des Vorsitzenden des Sektionsvorstandes zu- 
sammentretenden Wahlmänner die Vertreter, aus denen die Genoffen- 
schaftsversammlung besteht. Die Verltvetev sind nach der Zahl 
der Wahlmänner so zu verteilen, -ertz niin-esteiirs ein Vsv- 
tretsv «ruf F- 20 rV<rhlnräirne* eirtfättt.

Die rrn- Nerrtetch, ssrvie -io
Hrvven Grrt» rrii- -es L-veises
werden aufgefordert, bis

spätestens zrriir SO Angnst - Js
den Wahlmann ihres Bezirks zu benennen. Der Wahlmann ist 
schriftlich mit vor- und Zuname, Stand, Beruf Und Wohnort zu 
bezeichnen Genrein-en nn-Gntsbezir-Le-rvelche -ieLvtst 
s-ev eii,e etnr« venrittiKte Nachfrist neHssännIen, 
^btei^en «NVevtveten. Das gleiche gilt, wenn der benannte 
Wahlmann den Vorschriften des Gesetzes über die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung nicht entspricht und eine von dem Vorsitzenden des 
Sektionsvorstandes gesetzte neue Frist von einer Woche abläuft, ohne 
daß ein anderer den gesetzlichen Anforderungen entsprechender Wahl- 
mann benannt wird, wir ersuchen daher die Gemeindebörden, ihrer 
satzungsmäßigen Verpflichtung einen Wahlmann zu bezeichnen unter 
allen Umständen rechtzeitig nachzukommen.

Tiegenhof, den H. August 1926.
Der Kreis-Ausschuß des Kreises Großes Werder 

als Sektionsvorstand der landw. Verufsgenossenschaft. 
Nr. 2. -----------------

Landwirtschaftliche verufsgenossenschaft.
Um das Kataster über die Abschätzung und Veranlagung der 

landw. Betriebe und mitverstcherten Tätigkeiten auf dem laufenden 
zu erhalten, weisen wir auf die nachstehenden Sayungsbestimmungen 
hin:

Die Eröffnung eines neuen Betriebes, der nach den gesetzlichen 
Bestimmungen der landwirtschaftlichen Unfallversicherung unterliegt, 
sowie den Beginn einer ebensolchen Tätigkeit hat der Unternehmer 
der Gemeindebehörde des Betriebsfitzes und dein Sektionsvorstand 
unter Angabe der Art und des Umfanges des Betriebes oder der 
Tätigkeit schriftlich binnen einem Monat anzuzeigen.

Die Genossenschaftsmitglieder haben Aenderungen ihrer Betriebe 
einschließlich der mitversicherten Nebenbetriebe und der in der R. v. O. 
bezeichneten Tätigkeiten, die für die Zugehörigkeit zu der Genossen
schaft oder für die Umlage wichtig sind, dem Sektionsvorstande binnen 
zwei Wochen nach Eintrittt der Aenderung schriftlich anzuzeigen.
. u Tritt infolge der Betriebsänderung eine Ermäßigung des Bei
trags oder der Fortfall der Beitragspflrcht ein, so hat der Unter
nehmer, falls er die Betriebsänderung zu spät angezeigt hat, keinen 
Anspruch auf deren Berücksichtigung für die Zeit vor Erstattung der 
Anzeige.

Jeden Wechsel der Personen, für deren Rechnung der Betrieb 
geht, hat der neue Unternehmer oder sein gesetzlicher Vertreter binnen 
4 Wochen dem Sektionsvorstande schriftlich anzuzeigen.

Ist ein Betrieb, ein Nebenbetrieb oder eine der in der R.V. G 
bezeichneten Tätigkeiten eingestellt worden, oder ist ein Betrieb infolge 
satzungsmäßiger Bestimmung der Unfallgenossenschaft Freie Stadt 
Danzig aus der Versicherung bei der landwirtschaftlichen Berufsge- 
noffenschaft ausgeschieden, so hat dies der Unternehmer dem Seküons- 

Vorstände binnen vier Wochen schriftlich anzuzeigen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkte, zu welchem der Unternehmer die Einstellung 
odep die das Ausscheiden des Betriebes begründende Tatsache kannte 
oder den Umständen nach kennen mußte.

Betriebsunternehmer, welche versicherungspflichtige Betriebsbe
amte oder Facharbeiter beschäftigen, haben dies binnen Wochen 
nach dem Beginne der Beschäftigung dem Sektionsvorstand anzu- 
melden und dabei die Zahl der Beschäftigten, die Art und jährliche 
Dauer ihrer Beschäftigung und den zu gewährenden Entgelt anzu- 
geben. Tritt hierin eine für die Zuschlagsberechnung wichtige Aen
derung ein, so ist dies in derselben anzumelden.

Die Ortsbehörden des Kreises werden ersucht vorstehendes in 
ortsüblicher Weise bekanntzugeben und auf genaue Beachtung der 
Bestimmungen zur Vermeidung der gesetzlichen Strafen hinzuweisen.

Tiegenhof, den z. August 1926.
Der Krelsausschuß des Kreises Gr Werder als 

Settionsvorstand der landw Verufsgenossenschaft.
Nr. 3. -----------------

Jagdscheine.
Im Monat Juli d. Js. haben Jahresjagdscheine erhalten: 

Heinrich Schmidt, Schiffbauer-Grenzdorf B, Willy Liedtke, Land- 
wirt-Stuba, Max wichmann, Landwirt-Schadwalde, Erich Foth, 
Hofbesitzer-Grenzdorf B, August Fietkau, Eigentümer-Zeyecsvor- 
derkampen, Adolf Wichmann, Amtsvorsteher-Schadwalde, Johann 
warkentin, Hofbesitzer-Tiegenhagen, Kurt Schulze, Kaufmann- 
Tiegenhof.

Tiegenhof, den 5. August 1926.
Der Landrat.

Nr. ------------------
Kufenthaltsermittelung.

Die Herren Gemeinde- und Guisvorsteher sowie die Herren 
Landjäger des Kreises werden ersucht, festzustellen, und binnen 1H 
Tagen anzuzeigen, ob dort ein Arbeiter Johann Scharafinski früher 
in Neuteich gemeldet ist bezw. wohin derselbe verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den s. August 1926.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder.
Nr. 5. ------------------

KufenthaHsermittelung.
Die Grts^olizeibehörden, Vrtsbehörden sowie die Herren Land

jäger des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach dem Aufenthalt der 
am 6. 2. 1898 in Kohling geborenen Johanna Scharmach anzustellen 
und mir zu Tgb. Nr. 4^21 L. Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 6. August 192s.
Der Landrat

Nr. 6. ------------------
Kollekte.

Dem Christlichen verein junger Männer zu Danzig e. v. ist 
durch den Senat die Erlaubnis erteilt, vom 21. 7. bis 3l. 12. 26 
eine Hauskollekte bei den Bewohnern der Freien Stadt Danzig zum 
Besten der Errichtung eines Jugendheims abzuhalteu.

Die Einsammlung der Kollekte hat durch polizeilich legitimierte 
Erheber zu erfolgen.

Tiegenhof, den 7. August 1926.
Der Landrat.

Nr. 6a. -----------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist weiter ausgebrochen unter den 

Klaaenviehbeständen:
1. des Pfarrers Rautenberg in Tiegenort, 

sowie der Hofbesitzer
2. Mau-Neumünsterberg,
3. Hermann Engbrecht-Tiegenort,
4. Ernst van Riesen in Tiege,
5. Friedrich Neumann-Altweichsel,
6. Sielmann Altweichsel,
7. Erich Doehring-Tannsee aus den weiden in Niedau,
8. Mau-Kunzendorf,
9. Heinrich Wiens-Schönau,



— ^02 —

w. Pelzer-Halbstadt,
11. Bench-Fürstenau,
12. Witting-Fürstenau,
13. Koßlowski-Niedau,

Gustav Lnß-Brunau,
15. Johannes warkentin jun. in Gnojau,
16. Rudolf Dück-Kl. Mausdorf,
17- Gebr. Albrecht-Kl. Mausdorf.

Line Veränderung der bestehenden Sperrbezirke findet deswegen 
nicht statt.

Tiegenhof, den 10. August 192s.
Der Landrat.

Nr. 6b. ------------------
Maul- und Nlauenseuche.

Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 
viehbeständen:

1. des Käser ei besitzers Burgunder in Kl. Mausdorf,
2. des Gutsbesitzers Soenke in Simonsdorf,
2. der Weiden Neunhufen bei Halbstadt der Gr. Werder-Kommune 

Wiedau,
H. des Gutsbesitzers Reinhold Tornier in Tramxenau,
5. des Gutsbesitzers wollschon in Linlage,
6. der staatl. weiden in Horsterbusch.

Die Besitzungen des Käser ei besitzers Burgunder in Kl. Maus
dorf und des Gutsbesitzers Soenke in Simonsdorf gelten als seuchen- 
freie Gehöfte innerhalb der bestehenden Sperrbezirke.

von den z. Zt. bestehenden Sxerrbezirken werden als freie 
Gebiete erklärt:

1. die weiden Neunhufen bei Halbstadt der Gr. Werder-Kom
mune wiedau und die Gemeinde wiedau,

2. die Gemeinde Trampenau,
2. das Gelände der Gemeinde Linlage vom Robacher Weg bis 

zur Chaussee Tiegenhof Linlage,
4. die staatl. weiden Horsterbusch.

Tiegenhof, den 10. August 4926.
Der Landrat

Nr. 6c -----------------

viehseuchenpolizeiliche Unordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Klauenseuche wird auf Grund 

der 88 16 ff des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (R. G. 
Bl. S. 519) folgendes bestimmt:

8 l-
Nachdem unter den Klauenviehbeständen:

1. des Hofbesitzers Bernhard Bergen in pletzendorf,
2. des Hofbesitzers Janzen in Tannenhof (Kl. Montan)
5. des Hofbesitzers Lonrad in Kl. Montan,
q.des Hofbesitzers Kühn in Kl. Montan,
5. des Hofbesitzers Andres in Tiegenhagen,
6. der Frau Lpp in platenhof,
6a. des Hofbesitzers Heinrich Guiring in platenhof
7. des Hofbesitzers Peter Janzen in Rosenort,
8. des Landwirts Falk in Jungfer,
9. des Hofbesitzers Heinrich Fräse in Biesterfelde,

10. des Hofbesitzers Franz Duck in Schönsee,
11. des Hofbesitzers Peter Fräse in Orlofferfelde,
12. des Hofbesitzers Heinrich Peters in Krebsfelde,
15. der öffentlichen weiden in Krebsfelderweiden,

Ih. des Hofbesitzers Lnß in Kaminke,
15. des Hofbesitzers Neufeld in Herrenhagen

Maul und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die bestehen aus:

1. dem gesamten Gelände der Gemeinde pletzendorf,
2. den Klein Montaner Zwischcndeichweiden,
2. den gesamten Besitzungen der Hofbesitzer Andres, Joh. Friesen II 

und Joh. von Dück, sämtlich in Tiegenhagen und der Witwe 
Thimm-Reimerswalde, 
dem gesamten Gelände der Gemeinde Platenhof,

5. dem nördlich der Chaussee Fürstenau-Lakendorf gelegenen Teil 
der Gemeinde Rosenort,

6. den weiden, die zwischen Lakedamm und Großen Damm von 
dem Landwirt Görsch in Keitlau an bis Frau Schönrath in 
Jungfer einschließlich liegen,

7. dem Gehöft des Hofbesitzers Fräse in Biesterfelde und sämt
lichen östlich des Dorfes Biesterfelde gelegenen Ländereien von 
Biesterfelde,

8. dem Gehöft und den Ländereien des Hofbesitzers Franz Dück in 
Schönsee sowie den Ländereien der Hofbesitzer Gerhard Regehr, 
Otto Mau und Lrich Just, sämtlich in Schönsee,

9. dem gesamten Gelände der Gemeinde Orlofferfelde,
10. dem gesamten Gelände der Gemeinde Krebsfelde,
11. der gesamten Besitzung des Hofbesitzers Lnß in Kaminke,
12. der gesamten Äesitzung des Hofbesitzers Neufeld in Herrenhagen.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 18. April 1914 (abgedruckt 
im Kreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 3.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Kraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß 8 74 Absatz 1 Nr. 2 des viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 50 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des 8 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 200 G 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 10. August 1926.
Der Landrat.

»MlMM
Sitzung am Sonnabend, 

den 21. d. Mts., 4^ Uhr 
nachm, bei Herrn Kiep 
Tiegenhof.

Tagesordnung:
1. Ainderuntuzenden und ihre 

Bekämpfung (Aoll. Loth, 
Tiegenhof)

2. Verschiedenes.
Der Vorstand.

Die einfache, praktische und 
billige

MM-öMmMe
„Spiz"

empfiehlt
St. Pech.

Druck und Verlag von R. Pech Sc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig >.


